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Antragsteller: 

Kenan Bilen 

 

Antragstext: 

Das Studierendenparlament möge die folgende Änderung des § 4 Abs. 3 beschließen: 

 

Die Mitglieder des Präsidiums werden auf der konstituierenden Sitzung des StuPas aus seiner Mitte 
aus den Studierenden nach § 1 mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des StuPas gewählt. Kommt 
diese Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang gewählt, wer die 
meisten Stimmen erhalten hat. Der*Die Präsident*in wird aus der Mitte des StuPas gewählt. Die 
Vizepräsidenten*innen werden aus den Studierenden nach § 1 gewählt. Das Präsidium kann 
seine Tätigkeit aufnehmen, sobald mindestens der*die Präsident*in gewählt ist. Sollte ein*e 
Vizepräsident*in oder beide Vizepräsidenten*innen nicht aus der Mitte des StuPas besetzt 
werden können, so können auch nicht direkt gewählte Personen i.S.d. § 27 Abs. 4 der 
Wahlordnung der Studierendenschaft kommissarisch für das Amt des*der Vizepräsidenten*in 
kandidieren. Sollten auch hierdurch nicht alle Plätze besetzt werden können, so kann jede*r 
Studierende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel i.S.d. § 1 der Organisationssatzung der 
Studierendenschaft als kommissarische*r Vizepräsident*in kandidieren. Für die Wahl gelten Satz 
1 und 2 entsprechend. Der*Die kommissarische Vizepräsident*in übt das Amt so lange aus, bis 

1. ein*e ordentliche*r Vizepräsident*in nachgewählt worden ist, 

2. er*sie durch schriftliche Erklärung an den*die Präsidenten*in oder durch 
mündliche Erklärung auf einer Sitzung des StuPas zurücktritt, 

3. er*sie exmatrikuliert wird oder 

4. er*sie abgewählt wird. Hierfür gilt Abs. 5 entsprechend. 

 

Antragsbegründung: 

Erfolgt mündlich. 


